Pressekonferenz zum Beginn des Arbeitsjahres 2007/2008
der Abteilung für Bildungsförderung, Universität und Forschung

sowie der Abteilung für deutsche und ladinische Berufsbildung

am 13. September 2007, 9.30 Uhr, Pressesaal der Landesregierung

Landesrat Dr. Otto Saurer

Sehr geehrte Damen und Herren!

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Abteilungen für Bildungsförderung, Universität und Forschung sowie für deutsche und ladinische Berufsbildung.

Zu Beginn des neuen Schul- und Arbeitsjahres möchten wir Ihnen die wichtigsten Entwicklungen in diesen Bereichen vorstellen, auch Bilanz ziehen über das Geleistete und einen Ausblick wagen auf die Pläne für die Zukunft.

Wir werden mit der Abteilung für Bildungsförderung, Universität und Forschung beginnen und mit der Abteilung für deutsche und ladinische Berufsbildung fortfahren.

In der Abteilung 40 hat sich sehr viel getan. Der Tätigkeitsbereich der Abteilung ist ausgesprochen vielfältig und reicht von der Schulfürsorge über die Berufsberatung bis zur Hochschulförderung und seit neuestem auch bis hin zur Forschungsförderung.
Das Amt für Schul- und Hochschulförderung ist im vergangenen Jahr geteilt worden. Ab nun bestehen das Landesamt für Schulfürsorge und das Landesamt für Hochschulförderung, Universität und Forschung. Diese Teilung wurde notwendig, weil sich in den letzten zwei Jahren im Hochschulbereich mehr Kompetenzen angehäuft haben (beispielsweise ist die Zuständigkeit fürs Musikkonservatorium, das jetzt eine Hochschule ist, aufs Land übergegangen, und die Zuständigkeit für die Forschung ist auch dazugekommen) und in der Schulfürsorge einige Dienste relevante Änderungen erfahren haben. Zur Abteilung gehört auch noch die Studieninformation Südtirol, zu deren Agenden auch die Anerkennung der Studientitel gehört, über die Abteilungsdirektor Dr. Albert Plitzner Ihnen heute berichten wird.

Das Amt für Schulfürsorge bietet wichtige Dienstleistungen, die es allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen sollen, unabhängig von sozialen und ökonomischen Unterschieden, ihren Bildungsweg optimal zu gestalten; sprich: Stipendien, Schülertransporte, Mensen und Heime, außerdem ist das Amt zuständig für den gesamten Bereich der pädagogischen Betreuung in der unterrichtsfreien Zeit, sprich: Sommer- und Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche im Kindergarten- und Schulalter. Geplant ist die Erstellung einer Broschüre, die rechtzeitig zur Bildungsmesse erscheinen wird und die sämtliche Dienstleistungen des Landes auflistet und beschreibt.
In den letzten Jahren ging es darum, die Kompetenzbereiche den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen und die Verwaltungsdienste effizienter zu gestalten. Es wurde sehr viel im Bereich der Informatisierung, in die Online-Dienste usw. investiert.
1. Sommer- und Nachmittagsbetreuung

Particolare attenzione fu data quest´ anno all´evolversi dei progetti di sostegno e sorveglianza di bambini e giovani in orario extrascolastico.
Per piú di 200 iniziative l´ufficio assistenza scolastica ha distribuito 4,5 Mio. di euro per 25.000 partecipanti. Si puó constatare con soddisfazione, che in quasi tutti i comuni dell´Alto Adige vengono organizzate attivitá per bambini e giovani. È previsto di cambiare i criteri per la concessione dei contributi, definendo meglio i criteri per una sorveglianza piú qualificata nonché per garantire all´ufficio assistenza scolastica una visione piú diretta per quanto riguarda la consistenza dei costi.

In fast allen Gemeinden Südtirols wurden Projekte im Sommer durchgeführt und 40 davon von Mitarbeitern des Amtes besucht, die sich ein Bild von den Initiativen gemacht haben. Beeindruckend war dabei bei vielen Projekten die hohe Qualität der Organisation wie auch die qualifizierte Arbeit der Betreuer. Man hat festgestellt, dass immer dort, wo Träger vor Ort in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Vereinigung im Netzwerk zusammenarbeiten, der Zulauf enorm ist und die Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung sehr groß ist. In vielen Ortschaften Südtirols hat sich die Sommerbetreuung, vor allem als Entlastung der Familie, bestens bewährt. 

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen werden wir die Kriterien für die Vergabe der Beiträge abändern. Wir werden es auch ermöglichen, dass Betreuungsangebote, die auch kürzer als zwei Wochen dauern, förderwürdig werden. Priorität behalten weiterhin Initiativen von längerer Dauer. Jedenfalls soll bei allen Initiativen eine hohe pädagogische Qualität garantiert werden und und in den einzelnen Gemeinden ein effizienteres Netzwerk der verschiedenen Initiativen entstehen.

2. Neue Haftpflichtversicherung für das unterrichtende und nicht unterrichtende Personal

Dal 1 gennaio 2008 è previsto un nuovo contratto d´assicurazione non solo per infortuni a favore dei bambini delle scuole di ogni ordine e grado, che è sempre esistito, ma anche per la responsabilitá civile ed amministrativa per il personale docente e non docente. Inoltre è previsto che il personale docente e non docente mediante stipula di un contratto integrativo, puó estendere la copertura della responsabilitá civile ed amministrativa anche a casi di colpa grave mediante il pagamento di un premio annuo.
Die weiteren Tätigkeiten der Schulfürsorge 
Im Bereich Studienbeihilfen:

Für das heurige Schuljahr sind die Wettbewerbe und Anträge der Berufschulen und Sekundarschulen zweiten Grades in Südtirol zusammengeführt worden. Dies um eine Gleichbehandlung zu garantieren und die Verwaltungsabläufe zu vereinfachen.

Das bereinigte Einkommen ist bis auf 20.000 € erhöht worden und das sog. kleine Stipendium (d.h. für Studierende, die keine Heimschüler sind) ist auch gestaffelt worden. Die Nicht-EU Bürger/Innen müssen mindestens ein Jahr ihren Wohnsitz in Südtirol haben. Für den Wettbewerb außerhalb Südtirols werden zum ersten Mal auch jene ansuchen können, welche ein Praktikum absolvieren müssen, welches Voraussetzung für den Beruf darstellt. Insgesamt sind für die Stipendien 8.281.000 € bereitgestellt. Für das nächste Jahr soll das Amt für Schulfürsorge auch die Verwaltung für die Beiträge für Ausbildungsaufenthalte außerhalb des Landes, die maximal sechs Monate dauern, übernehmen welches bis heute vom Amt für Lehrlingswesen verwaltet wird. 

Schulausspeisungsdienst: Im Bereich Schulausspeisungsdienst kann man feststellen, dass der Bedarf im Steigen begriffen ist. Im vergangenen Schuljahr wurden in 102 Gemeinden Ausspeisungsdienste eingerichtet. Dafür sind 3.950.000€ vorgesehen.

Schülerbeförderung: Die Kriterien sind für das heurige Schuljahr nicht verändert worden, und die Zusammenarbeit des Amtes für Schulfürsorge mit dem Amt für Mobilität funktioniert sowie mit den zuständigen Stellen in den Bezirken sehr gut. Die vorgesehene Mittel betragen 7.000.000 €.

Schülerheime: In nächster Zeit werden in verschiedenen Heimen Renovierungsarbeiten durchgeführt. Vorgesehen Beiträge für Investitionsbeiträge: 9.400.000 €. Vorgesehene Geldmittel für Führungsbeiträge: 4.150.000 €.
Auch das Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung steht vor einer großen Herausforderung, nämlich der Einrichtung eines Ausbildungs- und Berufsinformationszentrums.
Dies wird deshalb notwendig, weil Forschung und Entwicklung in den Bereichen Arbeitsmarkt und Arbeitspsychologie seit Jahren europaweit den Ausbau der Berufsberatung fordern. Information und Beratung gewinnen zunehmend an Bedeutung:
· es geht darum, den Stand der Information und die Beratung der Ratsuchenden vor der ersten Berufswahl und im Sinne des „Lebenslangen Lernens“ zu verbessern;

	· im Zuge der fortlaufenden Globalisierung wird immer mehr Mobilität gefordert;

	· Berufsbilder, Ausbildungsverläufe, Studiumsgrundlagen verändern sich immer rascher und Flexibilität ist gefragt;

	· aber nicht nur die Möglichkeiten und Freiheiten nehmen zu, sondern auch Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. 


Auch Südtirol ist von diesen Veränderungen betroffen, wodurch ein gezieltes und qualitativ hochwertiges Informations- und Beratungsangebot immer notwendiger wird. Das Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung ist deshalb immer mehr gefordert, sein Leistungsangebot ausbauen und verbessern.
Die Landesregierung hat die Zeichen der Zeit erkannt und dem Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung einen entsprechenden Auftrag zur Errichtung eines Ausbildungs- und Berufsinformationszentrums (ABIZ) in Südtirol erteilt.
Dieses soll das bestehende Leistungsangebot der Berufsberatung ausbauen und qualitativ verbessern, die Selbstinformation fördern, die Informationssuche unterstützen und bei Bedarf an kompetente Stellen weiterleiten. Zielgruppe sind Jugendliche und Erwachsene aller Sprachgruppen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, Arbeitsgeber- und Arbeitnehmerverbände, Betriebe und Unternehmen. Die Direktorin des Amtes, Frau Dr. Rolanda Tschugguel, wird darauf noch im Detail eingehen.

Das Amt Hochschulförderung, Universität und Forschung
 hat die Aufgabe der Förderung von Studierenden und der Chancengleichheit bis zur Erreichung der höchsten Studiengrade im Rahmen des Rechts auf Hochschulbildung. Dabei baut es im Wesentlichen auf zwei Säulen auf:

· auf finanzielle Zuwendungen für wirtschaftlich bedürftige Studierende

· auf Dienstleistungen im Hochschulbereich

Diese Förderprogramme laufen seit Jahren mit viel Erfolg, und sind im vergangen Jahr ausgebaut, ergänzt und erweitert worden: 
Mit der Zielsetzung hervorragende Leistungen von Studierenden unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation anzuerkennen und die Leistungsbereitschaft zu fördern, wurden im akademischen Jahr 2006/07 erstmals 355 Leistungsstipendien zu je 1.080,00 Euro vergeben. Nach einiger Kritik von Seiten der Südtiroler Hochschülerschaft wurden die Vergabekriterien erneut diskutiert und teilweise abgeändert, mit der Folge, dass für die neue Auflage der Leistungsstipendien für das Studienjahr 2007/08 die unterschiedliche Bewertung nach Schwierigkeitsgraden der verschiedenen Studien aufgehoben wird. Im Jahr 2008 soll auch eine weitere Form der drei vorgesehenen Arten von Leistungsstipendien eingeführt werden. Mit diesen Stipendien sollen hervorragende Leistungen von Abgänger/innen nach Studienabschluss in Form einer Abschlussprämie honoriert werden.

Nell’anno in corso l’offerta del servizio mensa è stata ampliata attraverso l’apertura della mensa presso l’ospedale di Bolzano accessibile agli/lle studenti universitari frequentanti la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” e l’ormai prossima inaugurazione, in ottobre, della mensa a  Brunico, aperta agli studenti del curriculum “Management del Turismo” attivato dalla Libera Università di Bolzano.

Inoltre, sono stati stipulati contratti a lungo termine per 42 nuovi posti alloggio. Una misura di intervento che, tuttavia, non potrà soddisfare a lungo la continua richiesta da parte degli/lle studenti/esse. Per tale ragione, la creazione di posti alloggi costituisce una priorità per l’anno accademico 2008-2009. La casa dello studente in viale Druso  – già in progetto – destinata ad offrire una sistemazione a 150 studenti, dovrebbe essere disponibile a partire dall’autunno 2008.

Prossimamente verranno creati ulteriori 80 posti alloggi in una nuova costruzione in via Weggenstein. Infine, sono in corso trattative con l’istituzione Muri Gries per altri 50-80 posti alloggi. 

Schließlich gehört zu den Agenden dieses Amtes auch noch die Forschungsförderung.

In diesem Bereich stehen wir derzeit noch relativ am Anfang. Hier haben wir im Vergleich mit unseren Nachbarn sehr großen Aufholbedarf. Von den Vorgaben der Lissabonstrategie, nach der drei Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung zu investieren sind, ist Südtirol mit seinen derzeit erreichten 0,35 Prozent (Stand 2004) noch weit entfernt. Aber die wichtigsten Schritte sind gemacht, und Südtirol und die Südtiroler Landesregierung sind bereit für eine regelrechte Forschungsoffensive. Grundlage für diese Forschungsoffensive bildet das im Dezember erlassene Forschungs- und Innovationsgesetz, das wir gemeinsam mit dem Ressort von Landesrätin Gnecchi – die für die Innovation in den Betrieben zuständig ist – erarbeitet haben. Die Bündelung von Forschung UND Innovation in EINEM Gesetz ist notwendig und sinnvoll, da die Differenzierung von Forschung, angewandter Forschung, Technologie-Entwicklung und Innovation schwierig ist und immer schwieriger wird. In die Zuständigkeit meines Ressorts fällt die Förderung der nicht-betrieblichen Forschung, und diese wird über das Amt 40.3 abgewickelt werden.
Mit diesem Gesetz verbinden sich sowohl in der Politik wie auch in den Forschungseinrichtungen und Unternehmen viele Erwartungen und Hoffnungen in unserem Land; von meiner Seite möchte ich an dieser Stelle vor allem drei formulieren:

· Erstens hoffe ich, dass es durch das Gesetz gelingt, die Forschungseinrichtungen und die innovativen Unternehmen weiter aneinander anzunähern und zu fruchtbringenden Kooperationen zu verbinden – und zwar aufbauend auf die Südtiroler Stärken, mit einem starken Rückhalt in der Wirtschaft.

· Zweitens hoffe ich auch auf eine stärke Zusammenarbeit unserer Forschungseinrichtungen untereinander, insbesondere auf die Vernetzung von Freier Universität Bozen und EURAC, von der meiner Meinung nach beide Institutionen nur profitieren können, in Form von Kooperationen und Abkommen, mit einer klaren Aufgaben- und Arbeitsteilung.

· Drittens hoffe ich, dass es gelingt, ein ganz besonderes Anliegen des Gesetzes nachhaltig zu realisieren, nämlich die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, und damit verbunden die Schaffung und Sicherung attraktiver Arbeitsplätze für Hochqualifizierte in unserem Land.

Vor kurzem hat die Landesregierung den Rat für Forschung und Innovation ernannt, der in Bälde seine Arbeit aufnehmen wird; vonseiten meines Ressorts wird in Kürze die Durchführungsverordnung zum Gesetz der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt, und ich bin zuversichtlich, dass wir noch innerhalb 2007 mit der Förderung starten können.

Ein für die Südtiroler Studierenden wichtiger Bereich ist die Studientitelanerkennung, wo sich in den letzten beiden Jahren sehr viel Positives bewegt hat. Bereits im Jahr 2006 hat die gemischte Expertenkommission den normativen Teil eines neuen Notenwechsels und eine Liste von 28 Baccalaureate mit der entsprechenden italienischen Laurea gleichgestellt. Im März 2007 wurden in Wien weitere 20 Baccalaureate mit entsprechenden italienischen Laureas gleichgestellt. Es sind somit beinahe alle von Südtiroler Studierenden frequentierten Baccalaureate in Österreich mit einer entsprechenden italienischen Laurea gleichgestellt. Für die Inkraftsetzung des normativen Teils ist jedoch noch eine Ratifizierung durch die jeweiligen Parlamente notwendig. Laut Informationen von Dr. Kasparovsky könnte dies in Österreich relativ rasch erfolgen. Das italienische Außenministerium prüft derzeit die Rechtsgrundlage und entscheidet dann, ob ein Gutachten einer Parlamentskommission oder eine Entscheidung des gesamten Parlamentes notwendig sein wird. Je nach Entscheidung ist mit einer kürzeren oder längeren Wartezeit zu rechnen.

Der Zeitfaktor spielt eine große Rolle, da bereits eine große Anzahl von Südtiroler Studierenden ihr Baccalaureatsstudium in Österreich abgeschlossen haben. Weiters hat die gemischte Expertenkommission eine nächste Verhandlungsrunde für den Herbst dieses Jahres vereinbart. Hierbei sollen die auf die bereits gleichgestellten Baccalaureate aufbauenden Magisterstudien mit der entsprechenden italienischen „laurea specialistica“ gleichgestellt werden. Da bereits sowohl in Österreich als auch in Italien weiterführende Studienreformen im Gange sind, muss der Anerkennungsprozess in Zukunft laufend stattfinden.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nach der Abteilung für Bildungsförderung bitte ich Sie noch um Aufmerksamkeit für die Abteilung für deutsche und ladinische Berufsbildung.

Am Beginn dieses Schuljahres 2007/2008 kann ich mit einer gewissen Genugtuung feststellen, dass auch die Berufsbildung des Landes gut da steht.

Wir haben in den letzten Jahren einige größere Vorhaben in Angriff genommen bzw. zu Ende geführt, die allesamt das Ziel hatten, die Berufsbildung des Landes in ihrer Qualität zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

Beginnend bei den Rahmenbedingungen möchte ich zuerst das neue Lehrlingsgesetz nennen, das die Lehre aufwertet und neue Impulse gesetzt hat. Die Lehre wird für neue Zielgruppen, besonders Maturanten geöffnet, die betriebliche Ausbildung wird verbessert, sie wird besser mit der Ausbildung in der Berufsschule abgestimmt. Die Zusammenarbeit zwischen Öffentlicher Hand und Sozialpartnern wird intensiviert. 

Ich habe den Eindruck, dass sich nun verstärkt auch in der Öffentlichkeit die Erkenntnis durchsetzt, dass die Lehrlingsausbildung eine umfassende Ausbildung sein muss, die sowohl berufsfachliche und praktische wie auch fachübergreifende Kompetenzen stärken muss. 

Besonders freut es mich, dass auch auf der didaktisch-methodischen Ebene in der Berufsbildung und besonders in der Lehrlingsausbildung etwas gelungen oder zumindest in Gang gekommen ist, was im Bildungswesen nicht so selbstverständlich ist: Die Einführung und Umsetzung des Lernfeldkonzeptes, eines Konzeptes, das bedeutet, dass die einzelnen Fächer nicht unvermittelt nebeneinander unterrichtet werden, sondern dass sich der Unterricht mehr an den beruflichen Aufgaben orientiert und die Lehrpersonen der einzelnen Fächer enger zusammenarbeiten. Dies geht natürlich alles nicht ohne Schwierigkeiten, ich muss aber doch die große Bereitschaft der Lehrerschaft der Berufsbildung hervorheben, die sich dieser Aufgabe stellt. 

Ein weiteres, das die Berufsbildung Südtirols auszeichnet, ist der Umstand, dass es ihr gelingt, die allermeisten Schüler/innen, welche individuelle Bedürfnisse haben, in die Arbeitswelt zu integrieren. Dies hat eine kürzlich ausgearbeitete Studie ergeben. 

Das Land Südtirol hat in der Berufsbildung primäre Kompetenzen. Dies erlaubt es uns, einen eigenständigen Weg in Italien zu gehen, wo ja die Berufsbildung bei weitem nicht diese Rolle spielt wie in Südtirol. 

Mit dem Finanzgesetz 2007 hat die Regierung in Rom die Schulpflicht auf 10 Jahre verlängert. Sie gilt ab dem Schuljahr 2007/08 und wird schrittweise eingeführt. D.h. nach den 5 Jahren Grundschule und den drei Jahren Mittelschule müssen alle noch zwei weitere Jahre eine Schule besuchen. In Südtirol kann es auch –und ist es schon seit langem- eine Berufsschule in Vollzeitform sein und das 10. Jahr kann auch in Form einer „angemessenen“ Lehrlingsausbildung, wie es im Gesetz heißt, absolviert werden.

Mit der Erhöhung der Schulpflicht will man das allgemeine Bildungsniveau der Jugendlichen heben und dem Phänomen des Schulabbruchs gegensteuern. In diesen zwei Jahren soll es gelingen, allen Jugendlichen jene „Schlüsselkompetenzen“ zu vermitteln, welche die EU als Grundlage für das „Lebenslange Lernen“ festgelegt hat. Es handelt sich um Kompetenzen im sprachlichen Bereich, im mathematisch – informatischen, wissenschaftlich-technologischen und im geschichtlich- sozialen Bereich. 

Dieses Ziel – so sind wir in Südtirol überzeugt – ist am ehesten zu erreichen, wenn man auf die unterschiedlichen Lerntypen, Interessen und Begabungen eingeht und auch entsprechende didaktische Modelle anwendet, und zwar auch solche, die für die Berufsbildung typisch sind.

Im Landesgesetzentwurf „Bestimmungen im Bereich Bildung“, der demnächst vom Südtiroler Landtag behandelt wird, ist festgelegt, dass in den Berufsfachschulen des Landes auch die Schulpflicht laut staatlichen Bestimmungen erfüllt werden kann. Auch in der Berufsschule müssen die Standards für die Pflichtschule berücksichtigt werden, d.h. die oben erwähnten „Schlüsselqualifikationen“ müssen vermittelt werden. In der Berufsschule geschieht dies vorwiegend durch eine handlungsorientierte Didaktik.

Ich bin sicher, dass wir mit unseren Lehrplänen der Berufsschule den Zielsetzungen des Staates entsprechen. 

Die Berufsbildung Südtirols ist nicht auf drei Jahre beschränkt. Sie endet nicht mit dem Lehrabschluss oder der Facharbeiterprüfung. Mit verschiedenen darauf aufbauenden Spezialisierungen führen wir unsere Jugendlichen zum Berufsdiplom. Und dass wir mit Nachdruck an der Berufsmatura arbeiten und vor allem an diesem Weg über die Berufsschulen zur Hochschulreife zu gelangen festhalten, möchte ich heute ganz klar bekräftigen!

Auch im Bereich der Höheren technischen Bildung, also dem Segment, wo die 4 Partner Berufsschule, Oberschule, Universität und Wirtschaftsunternehmen gemeinsam aktiv sind, um eine auf dem Arbeitsmarkt verwertbare berufliche Qualifikation oder Kompetenz zu erreichen, wollen wir die besondere Zuständigkeit des Landes betonen auch gegen die Bestrebungen, welche eher einen größeren Einfluss des Staates bzw. des Unterrichtsministeriums einfordern. Und dies gilt für alle Segmente der Berufsbildung.

Ein wichtiges Standbein ist die berufliche Weiterbildung, für die 2006/2007 auch ein Gesamtkonzept erarbeitet worden ist. Die Broschüren sind vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt und verteilt worden. Teil dieses Gesamtkonzeptes ist es, den Bedarf an Weiterbildungsinitiativen mit dem Instrument der betrieblichen Bedarfsanalysen zu erheben, das uns die Erstellung eines maßgeschneiderten Angebotes ermöglicht und den Betrieben punktgenaue Qualifizierungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Und schließlich wurde eine neue Meisterprüfungsordnung verabschiedet.
Zu den einzelnen Punkten können nun meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ressortdirektor Dr. Günther Andergassen

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich darf Ihnen die wichtigsten Informationen zum neuen Rat für Forschung und Innovation geben. Ihm gehören von Amts wegen der Landeshauptmann als Vorsitzender sowie die beiden zuständigen Mitglieder der Landesregierung an, dazu entsenden die wissenschaftlichen Einrichtungen – von denen die Freie Universität Bozen mit der Rektorin, die Europäische Akademie mit seinem Präsidenten und das Versuchszentrum Laimburg mit seinem Direktor die größten sind – ihre Vertretung. Auch die Sozialpartner – also Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften – und die Gemeinden haben Sitz und Stimme im Rat.
Die Landesregierung hat insgesamt vier Experten ernannt, von denen im Hinblick auf die Forschung vor allem zwei zu nennen sind: Arnold Schmidt aus Wien und Tilmann Märk aus Innsbruck.

Prof. Dr. Arnold Schmidt ist Professor für Physik (Quantenelektronik) an der TU Wien und war von 1994 bis 2003 Präsident des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) und fungiert derzeit als dessen Aufsichtsratsvorsitzender. Er hat sich in Österreich einen hervorragenden Namen als Wissenschaftsorganisator und -förderer gemacht; unter anderem ist er der „Erfinder“ des Wittgenstein-Preises und der START-Preise. Heute gehört er als einer der drei Ideatoren des „IST-Austria“ (Institute of Science and Technology Austria), das in Gugging bei Klosterneuburg entstehen und mit 570 Mio. Euro in 10 Jahren dotiert werden soll, zum Team, das die derzeit ambitionierteste Initiative der österreichischen Forschungspolitik umzusetzen hat.
Prof. Dr. Tilmann Märk ist der derzeitige Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck und Professor für experimentelle Astrophysik ebendort.  Er kennt die Südtiroler Verhältnisse als langjähriger Verwaltungsrat von Südtiroler Unternehmen und ist selbst Gründungsmitglied verschiedener spin-off-Unternehmungen von Wissenschaftlern.

Von beiden Professoren versprechen wir uns viele Impulse für die Gestaltung der Forschungsförderung in unserem Land.

Das Gesetz sieht auch die Einsetzung eines technischen Komitees vor, das besonders bei der Vorbereitung der Programme und der Bewertung der verschiedenen Projekte tätig werden wird – und zwar in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen. Verschiedene Expertinnen und Experten wurden in diese Richtung bereits angesprochen; eine „Institutionalisierung“ wird erst erfolgen, wenn sich einzelne Schwerpunkte durch die Arbeit des Rates herauskristallisiert haben.
Was die vom Herrn Landesrat erwähnte Durchführungsverordnung betrifft, darf ich dazu ausführen, das dafür ein Konzept erarbeitet wurde, das sich derzeit in der Formalisierungsphase befindet; die Durchführungsverordnung ist eine wichtige technische Voraussetzung dafür, dass wir mit der Förderung starten können; die inhaltlichen Schwerpunkte werden aus der Arbeit des Rates für Forschung und Innovation kommen.

Ebenso wird die Forschungsstiftung, die im Forschungsförderungsgesetz vorgesehen ist und deren Statuten die Landesregierung vor kurzem genehmigt hat, über KEINE inhaltlichen Aufgaben verfügen, sondern in erster Linie dazu dienen, die finanziellen Mittel zu verwalten und bereitzustellen.
In EINEM Forschungsbereich sind die Arbeiten bereits recht weit gediehend, nämlich im Bereich der medizinischen Forschung:

Ein erster Schritt in diese Richtung betrifft dabei das Institut für Genetische Medizin an der Europäischen Akademie Bozen und seine weitere Entwicklung und finanzielle Konsolidierung, die von der Landesregierung soeben beschlossen wurde. Es ist derzeit die einzige medizinische Forschungseinrichtung in Südtirol und stößt mit seiner Forschungsarbeit auf internationales Interesse.

Insgesamt hat sich das Institut bewährt und den internationalen Trend bestätigt, nach dem biomedizinische Forschung auf wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zielt, aber auch auf die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Versorgung sowie der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen abzielt.

Angesichts dieses Trends und der Erfahrungen mit dem EURAK-Institut scheint bei der weiteren Konzeption der medizinischen Forschung in Südtirol die möglichst enge Orientierung am Bedarf des Südtiroler Gesundheitswesens, an seinen Stärken und Humanressourcen dringend geboten. Dies würde sich auf die drei Säulen des Gesundheitssystems – Patientenversorgung, Forschung sowie Aus- und Weiterbildung – insgesamt positiv auswirken.

Das hat zur Entwicklung des Konzeptes eines „Bozen Instituts für Molekulare Medizin“ – kurz BIMM – geführt, das die Landesregierung jüngst gutgeheißen hat.

Das BIMM-Konzept – entwickelt von einem Team aus den Ressorts Saurer und Theiner, aus der Medizinischen Universität Innsbruck sowie aus der EURAK – strebt ein Insitut an, das

· angewandte, internationale konkurrenzfähige und lokal rückgebundene biomedizinische Spitzenforschung betreibt,

· den Wissenstransfer in das Südtiroler Gesundheitswesen sicherstellt (Akademisierung der Medizin in Südtirol, Verbesserung des medizinischen Niveaus),

· Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Südtiroler Ärzte diverser Disziplinen bietet,

· hochwertige Arbeitsplätze entstehen lässt und dadurch die Standortattraktivität Südtirols steigert.

Ein solches Institut würde sehr viel zur qualitativen Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Südtirol beitragen – deshalb auch die enge Abstimmung mit dem Projektpartner Sanitätsbetrieb Südtirol. Die Abstimmung mit dem Projektpartner Med-Uni Innsbruck sollte im Sinne einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit erfolgen (Berufungen, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Qualifikationsmöglichkeiten etc., Erweiterung des wissenschaftlichen „Einzugsgebietes“ der MUI, Datennutzung). Die Konzentration der medizinischen Forschungsinitiativen in Südtiroler auf EINE Institution ist effizient im Hinblick auf die wissenschaftliche Qualität und Profilbildung, aber auch im Hinblick auf die Kosten.

Forschungsinhalte und Schwerpunkte:

Die Molekulare Medizin positioniert sich zwischen den theoretischen Fächern der biomedizinischen Forschung und der klinischen Medizin und erfordert eine Engführung von Medizinischer Universität und Sanitätsbetrieb.

Angesichts der besonderen Kompetenzen an der MUI und des besonderen Bedarfs des Südtiroler Sanitätsbetriebs kristallisieren sich die folgenden beiden Forschungsthemen heraus:

· Medizinische Neurowissenschaft

· Wissenschaftliche Gefäßmedizin

Laut Zeitplan könnte das BIMM nach der Sicherstellung der Finanzierung in drei bis fünf Jahren funktionieren. Um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, sollte das Genetik-Institut der EURAK der erste BIMM-Baustein sein.

Dies ist der aktuelle Stand der Dinge.


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

� Es soll NICHT über die Post-Laurea-Programme gesprochen werden, da aufgrund verschiedener Uneinheitlichkeiten in Bezug auf den Begriff “Master“ in diesem Bereich die Unsicherheiten die Sicherheiten übertreffen.





